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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugtür-
schloss, mit einem Gesperre und mit einem mechani-
schen Hebelwerk sowie einer motorischen Öffnungsein-
heit, welche jeweils einzeln zum Öffnen des Gesperres
eingerichtet sind.
[0002] Derartige Kraftfahrzeugtürschlösser sind bei-
spielsweise durch den einschlägigen Stand der Technik
nach der DE 20 2008 003 845 U1 der Anmelderin oder
durch die DE 196 42 698 A1 bekannt geworden. Im letzt-
genannten Fall der DE 196 42 698 A1 wird so vorgegan-
gen, dass im Normalfall bzw. Normalbetrieb ein Griffteil
eines Türgriffes in seiner Grundstellung fixiert wird. Nach
Entriegelung des Türschlosses kann eine zugehörige
Fahrzeugtür ohne Verschwenken des Griffteiles durch
einfaches Ziehen am Griffteil geöffnet werden.
[0003] Kommt es zu einem Notfall oder Crash, bei-
spielsweise einem Aufprallunfall, wertet eine Steuere-
lektronik ein Signal eines zugehörigen Aufprallsensors
aus. Dadurch wird ein Sperrriegel zurückgezogen, wel-
cher zuvor das Griffteil des Türgriffes blockiert hat. Als
Folge hiervon lässt sich das Türschloss mechanisch öff-
nen. Dagegen findet eine Öffnung des Türschlosses in
Normalbetrieb durch einen Elektromotor bzw. eine mo-
torische Öffnungseinheit statt.
[0004] Die bekannte Vorgehensweise hat sich prinzi-
piell bewährt, stößt jedoch dann an Grenzen, wenn die
motorische Öffnungseinheit im Normalbetrieb nicht oder
nicht mehr zum Öffnen des Gesperres in der Lage ist.
Denn in dieser Funktionsstellung ist ehemals keine me-
chanische Öffnung vorgesehen. Außerdem ist der kon-
struktive und folglich finanzielle Aufwand bei Realisie-
rung eines solches Kraftfahrzeugtürschlosses enorm.
[0005] Das Dokument DE 101 39 975 A offenbart einen
Kraftfahrzeugtürschloss gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0006] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, ein Kraftfahrzeugtürschloss des eingangs be-
schriebenen Aufbaus so weiter zu entwickeln, dass bei
einwandfreier Funktionalität die zusätzliche Möglichkeit
besteht, den an sich motorischen Öffnungsvorgang me-
chanisch zu unterstützen. Außerdem soll dies bei einem
konstruktiv einfachen und preiswerten Aufbau gelingen.
[0007] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist ein Kraft-fahrzeugtürschloss gemäß Anspruch 1
vorgeschlagen.
[0008] Im Rahmen der Erfindung korrespondiert der
Normalbetrieb dazu, dass das Kraftfahrzeugtürschloss
bzw. dessen Gesperre nicht geöffnet wird und auch ent-
sprechende Maßnahmen unterbleiben. Dagegen gehört
der Öffnungsbetrieb dazu, dass das Gesperre eine Öff-
nung erfährt, indem eine Sperrklinke von einer zugehö-
rigen Drehfalle abgehoben wird. Denn dieser Vorgang
hat zur Folge, dass ein zuvor von der Drehfalle gefange-
ner Schließbolzen freikommt.
[0009] Da der Schließbolzen im Regelfall an eine Kraft-
fahrzeugtür angeschlossen ist, korrespondiert dieser

Vorgang dazu, dass eine zugehörige Kraftfahrzeugtür,
Kraftfahrzeugklappe etc. geöffnet werden kann. Das ist
gewünscht. Allerdings sollen unbeabsichtigte Öffnungen
unterbleiben.
[0010] Solche unbeabsichtigten Öffnungen können
beispielsweise bei einem Unfall oder im Crashfall durch
die dort auftretenden Beschleunigungskräfte hervorge-
rufen werden. Erfindungsgemäß werden solche unbeab-
sichtigten Öffnungen nicht zugelassen, weil die motori-
sche Öffnungseinheit dafür sorgt, dass das mechanische
Hebelwerk in dem zugehörigen Normalbetrieb (hierzu
gehört auch der Crashfall) einen Freilauf gegenüber dem
Gesperre vollführt. Anders ausgedrückt, resultieren et-
waige Betätigungen des mechanischen Hebelwerkes im
Normalbetrieb (auch bei einem Crash) in zugehörigen
Schwenkbewegungen, die jedoch gegenüber dem Ge-
sperre freilaufen oder leerlaufen, also nicht dazu führen,
dass die Sperrklinke von der Drehfalle abhebt bzw. ab-
heben kann. Eine ungewollte Öffnung der zugehörigen
Kraftfahrzeugtür ist also ausgeschlossen. Erst und nur
dann, wenn die motorische Öffnungseinheit betätigt wird,
indem ein entsprechender Öffnungsbefehl an einen
Elektromotor der motorischen Öffnungseinheit gegeben
wird, wird das Gesperre geöffnet. Denn in diesem Fall
liegt der Öffnungsbetrieb vor und sorgt die motorische
Öffnungseinheit dafür, dass das mechanische Hebel-
werk in Eingriff mit dem Gesperre gebracht wird. Dann
führt eine Beaufschlagung des mechanischen Hebelwer-
kes dazu, dass die Sperrklinke von der Drehfalle abge-
hoben wird und auch abgehoben werden kann.
[0011] Hinzu kommt, dass im Öffnungsbetrieb nicht
nur die motorische Öffnungseinheit für die Öffnung des
Gesperres sorgt bzw. sorgen kann. Vielmehr wird die
Gesperreöffnung durch das dann mit dem Gesperre in
Eingriff befindliche Hebelwerk unterstützt. Meistens
reicht in diesem Zusammenhang bereits ein minimaler
Verfahrwerg des Elektromotors der motorischen Öff-
nungseinheit aus, damit das mechanische Hebelwerk in
Eingriff mit dem Gesperre kommt. Dadurch lassen sich
auch Situationen problemlos beherrschen, bei welchen
beispielsweise die Kraft des Elektromotors nicht aus-
reicht, die Sperrklinke als solche von der Drehfalle ab-
zuheben. Denn dieser Vorgang wird erfindungsgemäß
mechanisch unterstützt.
[0012] Da darüber hinaus die motorische Öffnungsein-
heit erfindungsgemäß unidirektional arbeitet, reicht die-
ser unidirektionale Betrieb auch im Crashfall aus, damit
unter Rückgriff auf das mechanische Hebelwerk der Öff-
nungsvorgang des Gesperres unterstützt bzw. über-
haupt (bei Bedarf) vollzogen werden kann. Es sind folg-
lich aufwendige elektronische Maßnahmen nicht erfor-
derlich, kann im Übrigen mit einem einfach aufgebauten
elektromotorischen Antrieb durch dessen unidirektionale
Auslegung gearbeitet werden.
[0013] Eine in diesem Zusammenhang üblicherweise
ergänzend vorgesehene erfindungsgemäße Feder am
Antrieb sorgt dafür, dass die motorische Öffnungseinheit
entgegengesetzt zur (unidirektionalen) Antriebsrichtung
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beaufschlagt wird. Dadurch lässt sich die motorische Öff-
nungseinheit mit Hilfe der Feder nach Wegfall des An-
triebs unschwer in ihre Ursprungsposition (wieder) über-
führen. Diese korrespondiert zum Normalbetrieb und
folglich dem Freilauf des Hebelwerkes gegenüber dem
Gesperre.
[0014] So oder so lässt sich das Gesperre in Folge der
realisierten mechanischen Redundanz problemlos und
zuverlässig in jedem Fall öffnen. Denn es reicht aus, dass
der Elektromotor der motorischen Öffnungseinheit einen
nur geringen Stellweg absolviert, der als solcher nicht
oder noch nicht zum Abheben der Sperrklinke von der
Drehfalle ausreicht oder ausreichen mag. Tatsächlich ist
dieser geringe Stellweg nämlich (nur) in der Lage, das
Hebelwerk vom Freilauf in Eingriff mit dem Gesperre zu
bringen. Dadurch kann das mechanische Hebelwerk den
Öffnungsvorgang des Gesperres unterstützen bzw.
gänzlich übernehmen. Das alles gelingt mit erstaunlich
einfachen Mitteln und folglich besonders kostengünstig.
Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.
[0015] Nach weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ver-
fügt das mechanische Hebelwerk über einen mit dem
Gesperre wechselwirkenden Auslösehebel. Das heißt,
der unmittelbar in der Nähe des Gesperres angeordnete
Auslösehebel sorgt im Kern dafür, dass das Hebelwerk
im Normalbetrieb gegenüber dem Gesperre freiläuft und
im Öffnungsbetrieb mit dem Gesperre in Eingriff ist.
[0016] Zu diesem Zweck verfügt der Auslösehebel im
Regelfall über eine Kontur für einen hierin eingreifenden
Zapfen. Dieser Zapfen ist meistens als mechanischer
Verbindungszapfen zwischen der Sperrklinke und dem
Auslösehebel ausgebildet. Tatsächlich mag der Zapfen
auf einer Kulisse oder in einer Kulisse gelagert sein, die
zwischen dem Auslösehebel und der Sperrklinke ange-
ordnet ist. Der Zapfen steht senkrecht zu dieser Kulisse
und verbindet die Sperrklinke mechanisch mit dem Aus-
lösehebel.
[0017] Die Kontur im Auslösehebel ist typischerweise
zweiteilig ausgebildet. Tatsächlich unterteilt sich die Kon-
tur im Regelfall in einen Freilaufbereich und einen Ein-
griffbereich. Dabei hat es sich des Weiteren bewährt,
wenn die Kontur L-förmig ausgelegt ist. Denn in diesem
Zusammenhang fungiert der eine L-Schenkel als Frei-
laufbereich, während der andere L-Schenkel als Eingriff-
bereich ausgebildet ist. Bei dem als Freilaufbereich aus-
geführten L-Schenkel handelt es sich typischerweise um
den vertikalen L-Schenkel, wohingegen der den Eingriff-
bereich definierende L-Schenkel als waagerechter L-
Schenkel ausgebildet ist.
[0018] Befindet sich der Verbindungszapfen zwischen
der Sperrklinke und dem Auslösehebel im Freilaufbe-
reich bzw. dem zugehörigen L-Schenkel der L-förmigen
Kontur im Auslösehebel, so kann der Auslösehebel um
seine Achse verschwenkt werden, ohne dass diese
Schwenkbewegungen auf die Sperrklinke übertragen
werden. Vielmehr bewegt sich der fragliche Zapfen bei
diesem Vorgang entlang des Freilaufbereiches bzw. ent-
lang des vertikalen L-Schenkels. Die Schwenkbewegun-

gen des Auslösehebels gehen also leer. Das mechani-
sche Hebelwerk läuft frei. Hierzu korrespondiert der Nor-
malbetrieb.
[0019] Wird jedoch der Öffnungsbetrieb eingeleitet
und hierzu die motorische öffnungseinheit beaufschlagt,
so sorgt diese dafür, dass der Zapfen bzw. Verbindungs-
zapfen den Freilaufbereich verlässt und in den Eingriff-
bereich übergeht. Als Folge hiervon taucht der mecha-
nische Verbindungszapfen zwischen der Sperrklinke und
dem Auslösehebel in den Eingriffbereich bzw. waage-
rechten L-Schenkel der L-förmigen Kontur des Auslöse-
hebels ein. Dadurch führen Schwenkbewegungen in die-
ser Funktionsstellung dazu, dass diese Schwenkbewe-
gungen des Auslösehebels auf den Verbindungszapfen
übertragen werden und der Verbindungszapfen die
Sperrklinke "mitnimmt". Auf diese Weise wird die Sperr-
klinke von der Drehfalle abgehoben und kann die Dreh-
falle federunterstützt öffnen. Ein zuvor gefangener
Schließbolzen mit den sich daraus ergebenden Konse-
quenzen kommt frei.
[0020] Um dies weiter im Detail realisieren zu können,
sind der Auslösehebel und die Sperrklinke des Gesper-
res achsgleich zueinander ausgelegt. Tatsächlich wer-
den der Auslösehebel und die Sperrklinke üblicherweise
gemeinsam auf der übereinstimmenden Achse in einem
Schlosskasten des Türschlosses aufgenommen.
[0021] Wie einleitend bereits erläutert, arbeitet die mo-
torische Öffnungseinheit unidirektional und verfügt über
einen Elektromotor. Dieser Elektromotor arbeitet auf eine
von ihm angetriebene Antriebsscheibe. Die Antriebs-
scheibe als solche trägt üblicherweise einen Exzenter.
Der Exzenter ist meistens als Antriebsnocken ausgebil-
det.
[0022] Dabei kann der Antriebsnocken einerseits mit
einem Anschlagelement an der Sperrklinke und ande-
rerseits mit einem Stellelement wechselwirken. Sobald
der Antriebsnocken gegen das Anschlagelement an der
Sperrklinke fährt, wird die Sperrklinke mit Hilfe des An-
triebsnockens von der Drehfalle abgehoben. Die Dreh-
falle kann sich in Folge dessen öffnen. Zuvor oder gleich-
zeitig sorgt der Antriebsnocken andererseits dafür, dass
das bereits angesprochene Stellelement beaufschlagt
wird.
[0023] Das Stellelement sorgt für die Positionsände-
rungen des Zapfens bzw. des mechanischen Verbin-
dungszapfens zwischen der Sperrklinke und dem Aus-
lösehebel. Wie bereits beschrieben, kann der Zapfen ei-
nerseits im Freilaufbereich der Kontur des Auslösehe-
bels und andererseits in dessen Eingreifbereich platziert
werden. Dadurch wird einerseits der Normalbetrieb und
andererseits der Öffnungsbetrieb definiert. Um nun die
verschiedenen Stellungen zu erreichen, arbeitet das
Stellelement auf den Zapfen. Dazu wird das Stellelement
von der motorischen Öffnungseinheit seinerseits beauf-
schlagt.
[0024] Das Stellelement arbeitet auf den Zapfen der-
art, dass der Zapfen im Normalbetrieb im Freilaufbereich
und im Öffnungsbetrieb im Eingriffbereich der Kontur am
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Auslösehebel angeordnet ist. Zu diesem Zweck ist das
Stellelement vorteilhaft als Schwenkhebel ausgebildet.
Das Stellelement bzw. der Schwenkhebel findet sich folg-
lich funktional zwischen dem motorischen Antrieb und
dem Zapfen bzw. Verbindungszapfen. Dazu mag das
Stellelement zwischen der Sperrklinke und dem Auslö-
sehebel angeordnet sein und direkt die den Zapfen tra-
gende Kulisse beaufschlagen.
[0025] Zu diesem Zweck ist das Stellelement bzw. der
Schwenkhebel in der Regel in etwa mittig auf einer Achse
gelagert. Ein Ende des Schwenkhebels ist mit einem An-
schlag oder Anschlagzapfen ausgerüstet, an dem der
Exzenter der motorischen Öffnungseinheit anschlägt,
um den Schwenkhebel zu verschwenken. Jedenfalls
koppelt der Schwenkhebel den Exzenter der Antriebs-
scheibe der motorischen Öffnungseinheit mit dem Zap-
fen mechanisch. Eine dem Stellelement bzw. Schwenk-
hebel zusätzlich zugeordnete Rückstellfeder sorgt dafür,
dass bei Wegfall der Beaufschlagung durch die motori-
sche Öffnungseinheit der Schwenkhebel bzw. das Stel-
lelement erneut seine Ursprungsposition einnimmt.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 das erfindungsgemäße Kraftfahrzeugtür-
schloss ausschnittsweise im Normalbetrieb
und

Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 im Öffnungsbe-
trieb.

[0027] In den Figuren ist ein Kraftfahrzeugtürschloss
dargestellt, welches in seinem grundsätzlichen Aufbau
mit einem Gesperre 1, 2 aus einer Drehfalle 1 und einer
mit der Drehfalle 1 in üblicherweise Weise wechselwir-
kenden Sperrklinke 2 aufgebaut ist. Grundsätzlich kann
das Gesperre 1, 2 auch einen Sperrklinkenhebel 2 an-
stelle der dargestellten Sperrklinke 2 aufweisen, welcher
dann mit einer nicht gezeigten Sperrklinke in üblicher Art
und Weise wechselwirkt. Die Funktionalität des fragli-
chen Sperrklinkenhebels 2 entspricht derjenigen wie der
Sperrklinke 2 in den nachfolgenden Betrachtungen. D.
h., bei dem Hebel mit dem Bezugszeichen 2 kann es sich
grundsätzlich um einen Sperrklinkenhebel 2 handeln, der
auf eine nicht dargestellte Sperrklinke arbeitet, die ihrer-
seits mit der Drehfalle 1 wechselwirkt. Im Rahmen des
gezeigten Beispielfalls ist jedoch dieser Sperrklinkenhe-
bel 2 nicht realisiert, finden sich vielmehr die figürlich
dargestellte Sperrklinke 2. Sämtliche nachfolgend be-
schriebenen Funktionen sind jedoch sowohl mit Bezug
zu der gezeigten Sperrklinke 2 als auch zu dem alterna-
tiven Sperrklinkenhebel 2 im Rahmen des nicht darge-
stellten Beispiels denkbar und werden von der Erfindung
umfasst.
[0028] Die Fig. 1 zeigt nun den Normalbetrieb des
Kraftfahrzeugtürschlosses mit der gegenüber der Dreh-
falle 1 eingefallenen Sperrklinke 2. Dadurch wird ein le-

diglich angedeuteter Schließbolzen 3 gefangen und ist
eine zugehörige und nicht dargestellte Kraftfahrzeugtür
geschlossen. - Demgegenüber repräsentiert die Fig. 2
den Öffnungsbetrieb. In diesem Fall ist die Sperrklinke 2
von der Drehfalle 1 abgehoben worden und kann die
Drehfalle 1 durch eine nicht gezeigte Feder öffnen und
den Schließbolzen 3 freigeben. Vergleichbares gilt für
die Kraftfahrzeugtür.
[0029] Zum weiteren grundsätzlichen Aufbau des
Kraftfahrzeugtürschlosses gehört ein mechanisches He-
belwerk 4, 5. Das mechanische Hebelwerk 4, 5 setzt sich
aus einem Auslösehebel 4 und einem oder mehreren auf
den Auslösehebel 4 arbeitenden weiteren Hebeln 5 zu-
sammen. Um mit Hilfe des Auslösehebels 4 die Sperr-
klinke 2 von der geschlossenen Drehfalle 1 abheben zu
können, muss der Auslösehebel 4 um seine Achse 6 im
Uhrzeigersinn verschwenkt werden, wie ein in Fig. 1 an-
gedeuteter Pfeil zeigt. Das heißt, das mechanische He-
belwerk 4, 5 ist zum Öffnen des Gesperres 1, 2 einge-
richtet.
[0030] Ebenfalls zum Öffnen des Gesperres 1, 2 ist
eine motorische Öffnungseinheit 7 bis 9 in der Lage. Zu
diesem Zweck setzt sich die motorische Öffnungseinheit
7 bis 9 im Ausführungsbeispiel aus einem Elektromotor
7 sowie einer von dem Elektromotor 7 angetriebenen An-
triebsscheibe 8 zusammen. Die Antriebsscheibe 8 trägt
einen Exzenter 9. Der Exzenter 9 ist als Antriebsnocken
ausgebildet.
[0031] Ausgehend von der Funktionsstellung nach Fig.
1 bzw. dem Normalbetrieb sorgt eine von dem Elektro-
motor 7 initiierte Drehbewegung der Antriebsscheibe 8
um ihre Achse 10 entsprechend der Antriebsrichtung 11
im Gegenuhrzeigersinn dafür, dass der Exzenter bzw.
Antriebsnocken 9 mit einem Anschlagelement 12 an der
Sperrklinke 2 wechselwirkt.
[0032] Bei diesem Anschlagelement 12 mag es sich
um eine Anschlagkante, eine Anschlagkontur etc. han-
deln, welche im Normalbetrieb in den Verstellweg des
Antriebsnockens 9 eintaucht. Dadurch ist der An-
triebsnocken 9 nach Absolvierung eines bestimmten
Stellweges in der Lage, die Sperrklinke 2 an ihrem An-
schlagelement 12 zu beaufschlagen. Als Folge hiervon
wird die Sperrklinke 2 um ihre Achse 6 im Uhrzeigersinn
verschwenkt, wie ein Pfeil in Fig. 1 andeutet. Dadurch
wird die Sperrklinke 2 von der Drehfalle 1 abgehoben
und das Gesperre 1, 2 geöffnet.
[0033] Die Sperrklinke 2 und der Auslösehebel 4 sind
achsgleich auf der gemeinsamen Achse 6 in einem le-
diglich angedeuteten Schlosskasten 13 gelagert. Eben-
falls im Schlosskasten 13 erfährt die motorische Öff-
nungseinheit 7 bis 9 bzw. die Antriebsscheibe 8 mit Ihrer
zugehörigen Achse respektive Drehachse 10 eine Lage-
rung. Der Elektromotor 7 arbeitet mit einer bekannten
Antriebsschnecke auf die Antriebsscheibe 8, indem die
Antriebsschnecke in eine außenseitige Verzahnung der
Antriebsscheibe 8 in bekannter Art und Weise eingreift.
[0034] Bevor es zu der beschriebenen motorischen
Öffnung des Gesperres 1, 2 bzw. dazu kommt, dass der
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Antriebsnocken 9 über das Anschlagelement 12 die
Sperrklinke 2 von der Drehfalle 1 abhebt oder auch
gleichzeitig, sorgt der Antriebsnocken 9 für die Beauf-
schlagung eines Stellelementes 14. Dieses Stellelement
14 ist als Schwenkhebel ausgebildet. Im Ausführungs-
beispiel findet sich das Stellelement bzw. der Schwenk-
hebel 14 funktional und topologisch zwischen der Sperr-
klinke 2 und dem Auslösehebel 4. Ebenfalls zwischen
den beiden vorgenannten Hebeln 2, 4 ist eine Kulisse 15
angeordnet, welche einen Zapfen 16 trägt. Der Zapfen
16 ist vorliegend als mechanischer Verbindungszapfen
16 zwischen der Sperrklinke 2 und dem Auslösehebel 4
ausgebildet. Schließlich erkennt man noch eine L-förmi-
ge und somit wenigstens zweiteilige Kontur 17 im Aus-
lösehebel 4 für den hierin eingreifenden Zapfen 16.
[0035] Die L-förmige Kontur 17 im Auslösehebel 4 ist
mit einem Freilaufbereich 17a im vertikalen einen Schen-
kel 17a und einem Eingriffbereich 17b im waagerechten
anderen L-Schenkel 17b ausgelegt. Auch die Sperrklinke
2 verfügt über eine Kontur 18, die insgesamt jedoch waa-
gerecht und schlitzartig angelegt ist. Der Zapfen bzw.
Verbindungszapfen 16 durchgreift die Kontur 18 der
Sperrklinke 2, die Kulisse 15 und schließlich die Kontur
17 im Auslösehebel 4 in dieser Reihenfolge. Das ist
selbstverständlich nicht zwingend und lediglich auf das
Ausführungsbeispiel gemünzt. Folglich erstreckt sich der
Zapfen bzw. Verbindungszapfen 16 senkrecht zur Zei-
chenebene und dementsprechend auch senkrecht zu
den beiden Hebeln 2, 4.
[0036] Die Funktionsweise ist wie folgt. Im in Fig. 1
dargestellten Normalbetrieb sorgt die motorische Öff-
nungseinheit 7 bis 9 dafür, dass das Hebelwerk 4, 5 einen
Freilauf in Bezug auf das Gesperre 1, 2 vollführt. Denn
der Normalbetrieb korrespondiert dazu, dass der An-
triebsnocken 9 auf der Antriebsscheibe 8 so an einem
Anschlagzapfen 19 des Stellelementes bzw. Schwenk-
hebels 14 anliegt, dass das Stellelement bzw. der
Schwenkhebel 14 den Verbindungszapfen 16 nicht be-
aufschlagt. Das Stellelement bzw. der Schwenkhebel 14
befindet sich ebenso wie der Antriebsnocken 9 in seiner
Grundstellung.
[0037] In dieser Grundstellung ist der Elektromotor 7
nicht bestromt. Außerdem sorgt eine entgegengesetzt
der Antriebsrichtung 11 arbeitende Feder 20, welche der
motorischen Öffnungseinheit 7 bis 9 zugeordnet ist, da-
für, dass der Antriebsnocken 9 die betreffende Grund-
stellung einnimmt und beibehält. Gleiches gilt für das
Stellelement bzw. den Schwenkhebel 14, dem ebenfalls
eine nicht dargestellte Feder zugeordnet ist und diesen
in der Grundstellung in Fig. 1 hält.
[0038] In dieser Grundposition der motorischen Öff-
nungseinheit 7 bis 9 und folglich des Stellelementes bzw.
des Schwenkhebels 14 befindet sich der von der Kulisse
15 getragene Zapfen 16 im Freilaufbereich 17a der Kon-
tur 17 des Auslösehebels 4. Außerdem ist der fragliche
Zapfen 16 am linken Ende der waagerecht schlitzartigen
Kontur 18 in der Sperrklinke 2 angeordnet. Sobald in die-
sem Normalbetrieb das mechanische Hebelwerk 4, 5 be-

aufschlagt wird, wandert der Verbindungszapfen 16 ent-
lang des vertikalen L-Schenkels bzw. des Freilaufberei-
ches 17a des Auslösehebels 4. Die Beaufschlagung des
mechanischen Hebelwerkes 4, 5 im Normalbetrieb er-
folgt derart, dass der Auslösehebel 4 um seine mit der
Sperrklinke 2 gemeinsame Achse 6 eine in der Fig. 1
durch einen Pfeil angedeutete Uhrzeigersinnbewegung
vollführt. Bei diesem Vorgang bleibt die Sperrklinke 2
folglich in Ruhe, wird also von der Drehfalle 1 nicht ab-
gehoben.
[0039] Geht das dargestellte Kraftfahrzeugtürschloss
allerdings in den Öffnungsbetrieb über, so wird am Ende
der damit verbundenen Stellbewegung der motorischen
Öffnungseinheit 7 bis 9 die Funktionsstellung nach Fig.
2 erreicht. Der Öffnungsbetrieb kann beispielsweise
durch eine Schalterbetätigung, eine Griffbetätigung etc.
eingeleitet werden, welche insgesamt dazu korrespon-
diert, dass der Elektromotor 7 der motorischen Öffnungs-
einheit 7 bis 9 eine Beaufschlagung erfährt.
[0040] Wegen der unidirektionalen Auslegung der mo-
torischen Öffnungseinheit 7 bis 9 sorgt die Bestromung
des Elektromotors 7 dafür, dass sich die Antriebsscheibe
8 in der Antriebsrichtung 11 im Gegenuhrzeigersinn um
ihre Achse 10 bewegt. Dadurch entfernt sich der An-
triebsnocken 9 von dem Anschlagzapfen 19 am
Schwenkhebel 14. Als Folge hiervon dreht sich der
Schwenkhebel 14 um seine Achse 21 federunterstützt
im Uhrzeigersinn. Das erkennt man bei einem Vergleich
der Funktionsstellungen des Schwenkhebels 14 beim
Übergang von der Fig. 1 zur Fig. 2.
[0041] Da der Schwenkhebel bzw. das Stellelement
14 mit einem U-förmigen Führungsbereich 14a für den
darin aufgenommenen Zapfen 16 ausgerüstet ist, folgt
der Zapfen 16 der Schwenkbewegung des Schwenkhe-
bels 14. Auf diese Weise wird der Verbindungszapfen 16
von dem Freilaufbereich 17a der Kontur 17 im Auslöse-
hebel 4 in den Eingriffbereich 17b überführt. Gleichzeitig
geht der Verbindungszapfen 16 vom linken Ende der
schlitzartigen Kontur 18 in der Sperrklinke 2 in das rechte
Ende über. Das ist strichpunktiert in der Fig. 1 dargestellt
und die endgültige Stellung zeigt die Fig. 2. Um die Be-
wegung des Schwenkhebels bzw. Stellelementes 14 in
beschriebenem Sinne zu initiieren, mag dem Stellele-
ment bzw. Schwenkhebel 14 eine Rückstellfeder zuge-
ordnet sein.
[0042] Sobald also der Antriebsnocken 9 den
Schwenkhebel bzw. das Stellelement 14 freigibt, kann
der Schwenkhebel bzw. das Stellelement 14 - beauf-
schlagt durch die angesprochene Rückstellfeder - die Be-
wegung beim Übergang von der Fig. 1 zur Fig. 2 vollzie-
hen. Hierbei wird der Verbindungszapfen 16 in den Ein-
griffbereich 17b überführt. Die motorische Öffnungsein-
heit 7 bis 9 sorgt also für den Eingriff des mechanischen
Hebelwerkes 4, 5 unmittelbar bei Beginn des Öffnungs-
betriebes. Die weitere Drehbewegung des Antriebsno-
ckens 9 führt nun dazu, dass der Antriebsnocken 9 mit
dem Anschlagelement 12 an der Sperrklinke 2 wechsel-
wirkt und diese von der Drehfalle 1 abhebt. In diesem

7 8 



EP 2 681 389 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Zusammenhang kann das mechanische Hebelwerk 4, 5
- bei Bedarfunterstützend mitwirken. Denn das mecha-
nische Hebelwerk 4, 5 befindet sich in Eingriff mit dem
Gesperre 1, 2.
[0043] Tatsächlich sorgt nämlich eine Beaufschlagung
des Auslösehebels 4 des mechanischen Hebelwerkes
4, 5 um seine Achse 6 im Uhrzeigersinn nun dafür, dass
der im Eingriffbereich 17b befindliche Verbindungszap-
fen 16 die Sperrklinke 2 gleichsam "mitnimmt". Sollte also
beispielsweise die Kraft des Elektromotors 7 nicht aus-
reichen, die Sperrklinke 2 von der Drehfalle 1 abzuheben,
so kann das mechanische Hebelwerk 4, 5 an dieser Stelle
unterstützend eingreifen. Dazu mag der Auslösehebel 4
bzw. das Hebelwerk 4, 5 von einem nicht ausdrücklich
dargestellten Türgriff, beispielsweise einem Innentürgriff
und/ oder Außentürgriff, beaufschlagt werden.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugtürschloss, mit einem Gesperre (1, 2),
und mit einem mechanischen Hebelwerk (4, 5) sowie
einer motorischen Öffnungseinheit (7, 8, 9), welche
jeweils einzeln zum Öffnen des Gesperres (1, 2) ein-
gerichtet sind, wobei die motorische Öffnungseinheit
(7, 8, 9) im Normalbetrieb einen Freilauf des Hebel-
werkes (4, 5) gegenüber dem Gesperre (1, 2) vorgibt
und im Öffnungsbetrieb für dessen Eingriff mit dem
Gesperre (1, 2) sorgt, dadurch gekennzeichnet,
dass die motorische Öffnungseinheit (7, 8, 9) unidi-
rektional arbeitet und der motorischen Öffnungsein-
heit (7, 8, 9) eine entgegensetzt zur unidirektionalen
Antriebsrichtung (11) wirkende Feder (20) zugeord-
net ist.

2. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das mechanische Hebel-
werk (4, 5) einen mit dem Gesperre (1, 2) wechsel-
wirkenden Auslösehebel (4) aufweist.

3. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Auslösehebel (4) eine
Kontur (17) für einen hierin eingreifenden Zapfen
(16) besitzt.

4. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zapfen (16) als mecha-
nischer Verbindungszapfen (16) zwischen einer
Sperrklinke (2) des Gesperres (1, 2) und dem Aus-
lösehebel (4) ausgebildet ist.

5. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur (17) im
Auslösehebel (4) wenigstens zweiteilig mit Freilauf-
bereich (17a) und Eingriffbereich (17b) ausgebildet
ist.

6. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der Ansprüche

3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur
(17) L-förmig ausgelegt ist, wobei der eine L-Schen-
kel (17a) als Freilaufbereich (17a) und der andere
L-Schenkel (17b) als Eingriffbereich (17b) ausgebil-
det ist.

7. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Auslö-
sehebel (4) und die Sperrklinke (2) des Gesperres
(1,2) achsgleich zueinander ausgebildet sind.

8. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die moto-
rische Öffnungseinheit (7, 8, 9) eine von einem Elek-
tromotor (7) angetriebene Antriebsscheibe (8) auf-
weist.

9. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Antriebsscheibe (8) ei-
nen Exzenter (9) trägt.

10. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Exzenter (9) als An-
triebsnocken (9) ausgebildet ist, welcher einerseits
mit einem Anschlagelement (12) an der Sperrklinke
(2) und andererseits mit einem Stellelement (14)
wechselwirkt.

11. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellelement (14)
auf den Zapfen (16) arbeitet, damit dieser im Nor-
malbetrieb im Freilaufbereich (17a) und im Öff-
nungsbetrieb im Eingriffbereich (17b) der Kontur
(17) am Auslösehebel (4) angeordnet ist.

12. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stellelement
(14) als Schwenkhebel ausgebildet ist, welcher den
Exzenter (9) der Antriebsscheibe (8) mit dem Zapfen
(16) mechanisch koppelt.

13. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der Ansprüche
10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Stellelement (14) eine Rückstellfeder zugeordnet ist.

Claims

1. A motor vehicle door lock comprising a locking mech-
anism (1, 2) and comprising a mechanical lever sys-
tem (4, 5) as well as a motor opening unit (7, 8, 9)
which are respectively and individually adapted to
open the locking mechanism (1, 2), wherein during
normal operation the motor opening unit (7, 8, 9)
provides a free run of the lever system (4, 5) with
respect to the locking mechanism (1, 2) and ensures
that the lever system (4, 5) engages into the locking
mechanism (1, 2) during opening operation, char-
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acterized in that the motor opening unit (7, 8, 9)
works in a unidirectional manner and a spring (20)
which acts in the opposite direction with respect to
the unidirectional drive direction is allocated to the
motor opening unit (7, 8, 9).

2. A motor vehicle door lock according to claim 1, char-
acterized in that the mechanical lever system (4, 5)
comprises a release lever (4) which interacts with
the locking mechanism (1, 2).

3. A motor vehicle door lock according to claim 2, char-
acterized in that the release lever (4) comprises a
contour (17) adapted for a stud (16) which engages
into this one.

4. A motor vehicle door lock according to claim 3, char-
acterized in that the stud (16) is designed as a me-
chanical connecting stud (16) between a safety catch
(2) of the locking mechanism (1, 2) and the release
lever (4).

5. A motor vehicle door lock according to claim 3 or 4,
characterized in that the contour (17) in the release
fever (4) is divided into at least two parts comprising
a free run portion (17a) and an engagement portion
(17b).

6. A motor vehicle door lock according to one of the
claims 3 through 5, characterized in that the con-
tour (17) is L-shaped, wherein the one L-leg (17a) is
designed as free run portion (17a) and the other L-
leg (17b) is designed as engagement portion (17b).

7. A motor vehicle door lock according to one of the
claims 2 through 6, characterized in that the re-
lease lever (4) and the safety catch (2) of the locking
mechanism (1, 2) are coaxial one to another.

8. A motor vehicle door lock according to one of the
claims 1 through 7, characterized in that the motor
opening unit (7, 8, 9) comprises a drive disk (8) driven
by an electric motor (7).

9. A motor vehicle door lock according to claim 8, char-
acterized in that the drive disk (8) carries an eccen-
tric (9).

10. A motor vehicle door lock according to claim 9, char-
acterized in that the eccentric (9) is designed as a
drive cam (9) which interacts with a stop element
(12) on the safety catch (2), on the one hand, and
with an actuator (14), on the other hand.

11. A motor vehicle door lock according to claim 10,
characterized in that the actuator (14) acts upon
the stud (16) such that this one is arranged in the
free run portion (17a) in normal operation and in the

engagement portion (17b) of the contour (17) on the
release lever (4) in the opening operation.

12. A motor vehicle door lock according to claim 10 or
11, characterized in that the actuator (14) is de-
signed as a swiveling lever which mechanically cou-
ples the eccentric (9) of the drive disk (8) to the stud
(16).

13. A motor vehicle door lock according to one of the
claims 10 through 12, characterized in that a return
spring is allocated to the actuator (14).

Revendications

1. Serrure de porte de véhicule à moteur comprenant
un mécanisme d’encliquetage (1, 2) et comprenant
un système de levier mécanique (4, 5) ainsi qu’une
unité d’ouverture motorisée (7, 8, 9), lesquels sont
chacun et individuellement adaptés à ouvrir le mé-
canisme d’encliquetage (1, 2), l’unité d’ouverture
motorisée (7, 8, 9) définissant une roue libre du sys-
tème de levier (4, 5) par rapport au mécanisme d’en-
cliquetage (1, 2) en service normal et assurant la
mise en prise du système de levier (4, 5) avec le
mécanisme d’encliquetage (1, 2) en service d’ouver-
ture, caractérisée en ce que l’unité d’ouverture mo-
torisée (7, 8, 9) agit de manière unidirectionnelle et
un ressort (20), qui agit dans la direction opposée
par rapport à la direction d’entraînement unidirec-
tionnelle (11), étant attribué à l’unité d’ouverture mo-
torisée (7, 8, 9).

2. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que le système
de levier mécanique (4, 5) comprend un levier de
dégagement (4) qui interagit avec le mécanisme
d’encliquetage (1, 2).

3. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 2, caractérisée en ce que le levier de
dégagement (4) comprend un contour (17) destiné
à un tenon (16) qui vient en prise avec celui-ci.

4. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 3, caractérisée en ce que le tenon (16)
est configuré comme un tenon de liaison mécanique
(16) entre un cliquet de blocage (2) du mécanisme
d’encliquetage (1, 2) et le levier de dégagement (4).

5. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 3 ou la revendication 4, caractérisée en
ce que le contour (17) dans le levier de dégagement
(4) est divisé en au moins deux parties comprenant
une partie de roue libre (17a) et une partie de mise
en prise (17b).
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6. Serrure de porte de véhicule à moteur selon l’une
des revendications 3 à 5, caractérisée en ce que
le contour (17) est en forme de L, l’une branche de
L (17a) étant configurée comme parte de roue libre
(17a) et l’autre branche de L (17b) étant configurée
comme partie de mise en prise (17b).

7. Serrure de porte de véhicule à moteur selon l’une
des revendications 2 à 6, caractérisée en ce que
le levier de dégagement (4) et le cliquet de blocage
(2) du mécanisme d’encliquetage (1, 2) sont
coaxiaux l’un par rapport à l’autre.

8. Serrure de porte de véhicule à moteur selon l’une
des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que
l’unité d’ouverture motorisée (7, 8, 9) comprend un
disque d’entraînement (8) entraîné par un moteur
électrique (7).

9. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 8, caractérisée en ce que le disque
d’entraînement (8) porte un excentrique (9).

10. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 9, caractérisée en ce que l’excentrique
(9) est configuré comme une came d’entraînement
(9), qui interagit avec un élément de butée (12) sur
le cliquet de blocage (2), d’une part, et avec un élé-
ment d’actionnement (14), d’autre part.

11. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 10, caractérisée en ce que l’élément
d’actionnement (14) agit sur le tenon (16), pour que
celui-ci soit disposé dans la partie de roue libre (17a)
en service normal et dans la partie de mise en prise
(17b) du contour (17) sur le levier de dégagement
(4) en service d’ouverture.

12. Serrure de porte de véhicule à moteur selon la re-
vendication 10 ou la revendication 11, caractérisée
en ce que l’élément d’actionnement (14) est confi-
guré comme un levier pivotant, qui couple mécani-
quement l’excentrique (9) du disque d’entraînement
(8) au tenon (16).

13. Serrure de porte de véhicule à moteur selon l’une
des revendications 10 à 12, caractérisée en ce
qu’un ressort de rappel est attribué à l’élément d’ac-
tionnement (14).
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